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Mitglieder-Information BVA MÜ/MFE 

 

Betrifft: Mitglieder-Information BVA Müller und Mischfuttererzeuger  

Kurzinfo: Sonderinformation Eintragung des Mühlenhandwerkes in die Liste des imma-
teriellen Kulturerbes der UNESCO 

 
 
 
 

Der Bundesverband der Mühlen begrüßt die Initiative der Interessensgemeinschaft „Traditio-
nelle Handwerksmühlen“ und hat sich in seiner Ausschusssitzung am 20.5.2021 dazu ent-
schlossen die Eintragung des Mühlenhandwerkes in die Liste des immateriellen Kulturerbes der 
UNESCO zu unterstützen. Sehr gerne leiten wir Ihnen nachstehende Informationen dazu wei-
ter. Mit Ihrer fristgerechten Retournierung der unterschriebenen Einverständniserklärung 
(siehe Anhang), können auch Sie dieses Projekt und die Einreichung unterstützen. 
 
Sehr geehrte MüllerkollegInnen! 
 
Das MüllerInnenhandwerk ist ein Grundpfeiler der Nahrungsmittelproduktion und zählt 
zu einem der ältesten Handwerke. 
 
Handwerksmühlen stellen wertvolle Kulturgüter dar, sie sind Wahrzeichen der Ge-
schichte und faszinieren Menschen über Jahrhunderte hindurch. Erhaltene Mühlen mit 
ihren Mühlentechniken beeindrucken seit Generationen mit ihrer Handwerkskunst. 
 
Um dieses Handwerk zu erhalten, zu bewahren und zu pflegen haben wir uns vor ge-
raumer Zeit zu einer Interessensgemeinschaft „Traditionelle Handwerksmühlen“ zusam-
mengeschlossen. 
 
Unsere Interessensgemeinschaft setzt sich aus mehreren Handwerksmühlen verschie-
dener Regionen Österreichs zusammen und steht allen traditionellen Mühlen offen.  
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Derzeit bemühen wir uns, dass das Element „Wissen um das Mühlenhandwerk/Das 
Wissen der HandwerksmüllerInnen“ in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kul-
turerbes in Österreich aufgenommen wird.  
 
Die Eintragung des Mühlenhandwerkes in die Liste des immateriellen Kulturerbes der 
UNESCO würde Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken. Der Berufsstand der 
HandwerksmüllerInnen würde damit in den Blickpunkt einer breiten Öffentlichkeit ge-
rückt.  
 
Unterstützung erhalten wir von der Bundesinnung durch Herrn Bundesinnungsmeister 
Mag. Herbert Wiesbauer.  
 
Falls auch Sie unsere Bewerbung unterstützen möchten, senden Sie bitte die im An-
hang beigefügte Einverständniserklärung unterfertigt bis 30.06.2021 retour. 
 
Retoursendungen bitte an: office@berghofer-muehle.at 
 
Für Fragen zu unserer Einreichung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Berghofer-Mühle, Frau Liane Berghofer, 03155/2222-12 
Langer-Mühle, Frau Nicole Langer, 02275/5273 
Rosenfellner Mühle, Frau Monika Rosenfellner, 07477/42343 
 
 
„Glück zu“ aus unseren Handwerksmühlen 
 
Liane Berghofer, Nicole Langer, Monika Rosenfellner 
(für die „Traditionellen Handwerksmühlen“) 
 
 
 

Gültig ab/Status:  Beilagen:  
Beilage 1 - Einverständniserklärung 

 
 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 
 
 

 
KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

 
Mag. Herbert Wiesbauer e.h. 

Innungsmeister 

 
DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 
 

mailto:office@berghofer-muehle.at
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/mueller-mischfuttererzeuger/einverstaendniserklaerung.docx

	MITGLIEDER-INFORMATION 5/2021

